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Vorstand, Überwachungsausschuss, Sachverständige,

Geschäftsführer und betrieblich Verantwortliche 
der Mitgliedsunternehmen der GTGA e.V.

Bonn, den 18. März 2014
	Rundschreiben 3/2014

Überarbeitung der Hinweise zur Führung des Betriebsbuches
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) stellt der Gesetzgeber besondere Anforderungen an Betriebe, die Tätigkeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen durchführen wollen. Die Überprüfung, ob ein Betrieb die im WHG aufgestellten gesetzlichen Anforderungen erfüllt, ist Gegenstand der Überwachung durch die GTGA. 

Fachbetriebe nach dem WHG müssen jedoch nicht nur eine Fremdüberwachung durch eine zur Verleihung der Fachbetriebseigenschaft anerkannte Organisation gewährleisten, sondern auch eine Eigenüberwachung durchführen. Die Eigenüberwachung – für die der jeweils benannte betrieblich Verantwortliche (bV) zuständig ist – dient insbesondere der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der sachlichen und personellen Anforderungen an Fachbetriebe nach dem WHG. So sind etwa die betrieblichen Arbeitsmittel sowie die Montagewagen auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit zu überprüfen, die Weiterbildung des bV sicherzustellen sowie eine regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Die Ergebnisse dieser Eigenüberwachung sind laufend in einem Betriebsbuch aufzuzeichnen und auszuwerten. Mit diesem Rundschreiben übersenden wir Ihnen eine überarbeitete Fassung unserer „Hinweise zur Führung des Betriebsbuches in Fachbetrieben nach WHG“ mit Musterseiten des Betriebsbuches.
	GTGA

Güte- und Überwachungs-gemeinschaft Technische Gebäudeausrüstung e.V.

Hinter Hoben 149

D-53129 Bonn

Tel.: +49(0)2 28 21 46 26

Fax: +49(0)2 28 26 50 82

www.gtga.de
e-mail: info@gtga.de



Mit freundlichen Grüßen

GTGA e.V.








Geschäftsführer
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RA Tobias Dittmar
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